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FI-Schutz für die Steck-
dosen an Sammelschie-
nenanschlusskästen

? In unserer Firma sind die Steckdosen
(400 V/230 V; bis 32 A) an Sammel-

schienen angeschlossen. Vor Kurzem wurden
Anschlusskästen mit vorinstallierten Steck-
dosen gekauft, in denen keine Fehlerstrom-
Schutzeinrichtungen (RCDs) installiert sind.
Müssen in den jeweiligen Anschlusskästen
für die Sammelschienen gemäß der neuen
DIN VDE 0100-410 vom Juni 2007 Fehler-
strom-Schutzeinrichtungen (RCDs) einge-
baut werden?

! Allgemein. Nach der bisher gültigen DIN
VDE 0100-410 (VDE 0100-410):1997-01

gab es für Steckdosen, die im Innenraum er-
richtet und nur für Verbrauchsmittel im Innen-
raum verwendet wurden, eine Forderung nach
einem zusätzlichen Schutz durch Fehlerstrom-
Schutzeinrichtungen (RCDs) mit einem Be-
messungsdifferenzstrom von maximal 30 mA
nicht – auch nicht in Arbeitsstätten. Zum Teil
enthielten die Normen der Gruppe 7xx ent-
sprechende Anforderungen. Seit dem 1. Juni
2007 gibt es jedoch die neue Fassung der
Norm DIN VDE 0100-410 (VDE 0100-410) [1].
In dieser Norm werden für alle (fast alle) Steck-
dosen (Wechselstrom-Steckdosen und Dreh-
strom-Steckdosen), zumindest für solche mit
einem Bemessungsstrom von maximal 20 A,
Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) mit
einem Bemessungsdifferenzstrom von nicht
mehr als 30 mA gefordert. Ausnahmen für 
diese allgemeine Forderung gelten im „Laien-
bereich“ (d. h. Steckdosen, die für die Nutzung
durch Laien vorgesehen sind) für Steckdosen,
die nur bestimmten Verbrauchsmitteln zuge-
ordnet sind. Welche bestimmten Verbrauchs-
mittel gemeint sein können, ist nicht festge-
legt. Gedacht ist sicher an Steckdosen für
Kühlgeräte, Heizungen und PCs.
Eine weitere Ausnahme betrifft Steckdosen,
die unter „ständiger Überwachung“ durch
Elektrofachkräfte oder elektrotechnisch unter-
wiesene Personen stehen und bei denen
durch messtechnische Maßnahmen sicherge-
stellt ist, dass mögliche Schäden (an der
Anlage und den Verbrauchsmitteln) recht-
zeitig erkannt werden. Dies ist eine sehr
 ungenaue Festlegung, die zwangsläufig
dazu führen muss, dass trotzdem alle
Steckdosen – auch solche, die über-
wacht werden – mit einem zusätz -
lichen Schutz durch Fehlerstrom-
Schutzeinrichtungen (RCDs) mit ei-
nem Bemessungsdifferenzstrom von
nicht mehr als 30 mA ausgerüstet
sein müssen. Schließlich ist nicht klar,
was ständige Überwachung bedeutet

und was messtechnische Maßnahmen sind
bzw. wann die Ausnahmen zutreffen.
Zur Frage. Aufgrund der zuvor genannten nor-
mativen Hinweise ergibt sich, dass auch für
die Steckdosen mit einem Bemessungsstrom
bis 20 A, die an ein neu errichtetes Strom-
schienensystem fest angeschlossen sind,
spätestens ab 01.02.2009 (Ende der Über-
gangsfrist für die bisher gültige DIN VDE 0100-
410 aus dem Jahr 1997) Fehlerstrom-Schutz-
einrichtungen (RCDs) mit einem Bemessungs-
differenzstrom von maximal 30 mA gefordert
sind. Auch für neu hinzugefügte Steckdosen
an ein solches Stromschienesystem gilt diese
Anforderung, soweit nicht die Ausnahmen zu-
treffen.
Damit ergeben sich, zumindest für zukünftige
Neuanlagen/neue Steckdosen an bereits vor-
handenen Stromschienensystemen, gewisse
Abgrenzungsprobleme. Einerseits wird der
Hersteller sich darauf berufen, dass er ein typ-
und stückgeprüftes Betriebsmittel (vermut-
lich) gemäß der Betriebsmittelnorm DIN EN
61534-1 (VDE 0604-100) [2] herstellt. In [2]
gibt es jedoch derzeit eine Forderung nach
Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) mit
einem maximalen Bemessungsdifferenzstrom
von 30 mA nicht. Somit bleibt für den Errichter
zurzeit nur die Möglichkeit, in der Zuleitung für
das gesamte Stromschienensystem eine der-
artige Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD)
vorzusehen. Dass bei dieser „übergeordnet“
errichteten Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
(RCD) auch für Steckdosen mit größerem
 Bemessungsstrom als 20 A der Schutz durch
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit
 einem Bemessungsdifferenzstrom von maxi-
mal 30 mA mit realisiert wird, ist nur insoweit
von Nachteil, als es damit schneller zu unge-
wollten Auslösungen der Fehlerstrom-Schutz-
einrichtung (RCD) kommen kann.
Alternative. Eine andere Lösung wäre – sofern
der Hersteller des Schienensystems damit
einverstanden ist – die für die Steckdosen 
ohnehin notwendigen Überstrom-Schutzein-
richtungen (es sind Steckdosen mit unter-
schiedlichen Bemessungsströmen 16 A und
32 A angeschlossen) durch eine Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung mit integriertem Überstrom-

Schutz (LS/FI) zu ersetzen. Mit solchen LS/FI
ergeben sich kaum Platzprobleme und zudem
lässt sich so vermutlich eine „selektive“ Zu-
ordnung erreichen. Für Neubestellungen sollte
der Hersteller auf die neue Normensituation
hingewiesen und ggf. von ihm der Einbau von
Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) mit
einem Bemessungsdifferenzstrom von nicht
mehr als 30 mA verlangt werden.
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Anforderungen an die
Anlagendokumentation

? In den Fachartikeln zur Wiederholungs-
prüfung wird stets erwähnt, dass das

Vorhandensein einer Anlagendokumentation
zu überprüfen ist. 
In welcher DIN-VDE-Norm ist der Umfang der
zu liefernden Dokumentation bei der Neuer-
richtung einer Elektroanlage festgelegt?

! Normative Vorgaben. Allgemeingültige An-
gaben zur Dokumentation neu errichteter

Anlagen und Betriebsmittel sind in DIN 31000
(VDE 1000) [1], Abschnitte 5.9.5 und 5.9.6 zu
finden. Darin wird allerdings lediglich be-
schrieben, dass die Betriebsmittel (Anlagen)
in einem für das Anwenden nötigen Umfang zu
kennzeichnen sind. Weiterhin wird gefordert,
dass Betriebs- und Montageanleitungen zu
 erarbeiten sind, wenn die zur gefahrlosen
 Anwendung nötigen Angaben nicht auf den Be-
triebsmitteln angebracht werden können.
Aus diesen sicherlich nicht gerade aktuell ab-
gefassten Angaben der etwas älteren Norm
aus dem Jahr 1979 ergibt sich aber für den Er-
richter einer Anlage doch recht eindeutig die
Notwendigkeit, Schaltpläne sowie andere den
Zustand einer Anlage dokumentierende Unter-
lagen mit zu liefern. Das wird so konkret in der
Norm zwar nicht gefordert, aber die für einen
ordentlichen Betrieb einer Anlage (Bedienen,
Warten, Prüfen, Instandsetzen) erforderlichen
Angaben können dem Betreiber erfahrungsge-
mäß nur so und nicht anders zur Verfügung ge-

stellt werden.
Etwas konkreter sind die Festlegungen

bzw. die Empfehlungen in DIN VDE
0100-510 [2], Abschnitt 514.5. Darin
wird beispielhaft einiges darüber aus-
gesagt, was zu dokumentieren ist –
z. B. der Aufbau der Anlage sowie die
Daten der Schutzeinrichtungen – und
auch darüber, wie dies erfolgen kann,
z. B. mit Schaltplänen. Auch hier aber
bleibt die Entscheidung über die Art
und den Inhalt der Dokumentation aus

Sicht der Norm letztlich dem Errichter
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Fragen an

Liebe Abonnenten! 
Wenn Sie mit technischen Problemen kämpfen, 

Meinungsverschieden heiten klären wollen oder Informationen 
brauchen, dann suchen Sie unter www.elektropraktiker.de

(Fachinformation/Leseranfragen). 
Finden Sie dort keine Antwort, richten Sie Ihre Fragen an:

ep-Leserservice 10400 Berlin oder
Fax: 030 42151-251 oder

E-Mail: richter@elektropraktiker.de
Wir beraten Sie umgehend. Ist die Lösung von allgemeinem 

Interesse, veröffentlichen wir Frage und Antwort in dieser Rubrik.
Beachten Sie bitte: 

Die Antwort gibt die persönliche Interpretation 
einer erfah renen Elektrofachkraft wieder. 

Für die Umsetzung sind Sie verantwortlich.
Ihre ep-Redaktion


